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Die "Bioethik-Konvention" des Europarats: Wie soll Deutschland sich verhalten?

Das Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin - besser bekannt unter seiner alten Bezeichnung "Bioethik-Konvention" - hat die deutsche Öffentlichkeit aufgewühlt wie kein anderes Dokument des Europarats zuvor. Das ungeheure Interesse an der  Konvention spiegelt sich in der der Vielzahl bei den Abgeordneten des Bundestages eingehender Schreiben einzelner Bürger, von Initiativen gegen die Konvention, Selbsthilfe-, Behinderten- und Lebensrechtsverbänden, von kirchlichen und anderen Einrichtungen der Behindertenhilfe. Studenten bitten um Informationen für Haus-, Semester- und Diplomarbeiten, Journalisten, Lehrer und Akademieleiter um Hintergrundmaterialien. Ein weiterer Gradmesser öffentlicher Sensibilität sind für einen Abgeordneten, der sich in einer solchen Thematik engagiert, die zahllosen Terminanfragen für Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, Podien und Seminare, Zeitungs-, Radio- und Fernsehinterviews. Im Internet finden sich zum Suchbegriff "Bioethik" mitttlerweile tausende von Fundstellen. 

Die Bioethik-Konvention ist ein Thema, und sie ist mit Sicherheit kein Thema wie jedes andere. Der Grund dafür liegt in der besonders sensiblen Thematik der Konvention, einige ihrer Bestimmungen stellen Paradigmenwechsel dar. Hinzu kommt eine als besonders unverständlich empfundene Geheimhaltung gegenüber Öffentlichkeit und gewählten Politikern durch das "Steuerungskomittee für Bioethik" (CDBI) des Europarats. Bemerkenswert ist, daß Öffentlichkeit im April 1994 nur dank einer "demokratischen Indiskretion" von Bürgern hergestellt wurde, denen es dann gelungen ist, mit kontinuierlichen kritischen Veröffentlichungen seit Frühjahr 1994 eine intensive Diskussion herbeizuführen, die den ursprünglichen Zeitplan für die Konvention und ihre bereits für Ende 1994 vorgesehene Auflegung zur Zeichnung völlig durchkreuzt hat. Auch heute scheint eine Ratifizierung der Konvention in Deutschland fraglich - angesichts der Ablehnung, auf die sie nach wie vor in breitesten Kreisen unserer Öffentlichkeit und - zunehmend - in der Politik stößt.

Kritiker sahen in der Konvention den Versuch einer seit Jahren im anglo-amerikanischen Raum um sich greifenden Bioethik, nun auch den europäischen Durchmarsch anzutreten. Findet sich in der Konvention eine Denkrichtung, die Leben nach vorgeblich objektiven Kriterien bewertet, Glückssummen saldiert und auch bereit ist, individuelle Menschenrechte gesellschaftlichen Interessen wie dem wissenschaftlichen Fortschritt unterzuordnen?

Unstreitig jedenfalls ist heute, daß die ursprünglich von ihren Autoren als quasi verabschiedungsreif angesehene Fassung der Konvention von 1994 in zentralen Punkten unakzeptabel war.

Die aufgrund des starken öffentlichen Interesses um über zwei Jahre, nämlich bis Ende 1996, verlängerte Beratungsphase hat tatsächlich zu einigen Verbesserungen der Konvention geführt - aber sind diese nun entscheidend? Ich glaube, nein.

Die Konvention erhebt den Anspruch, europaweit Mindeststandards zu setzen zum Schutz der Menschenwürde bei Eingriffen zur Forschung, medizinischer Therapie und Diagnostik. In der Tat sind hier international verbindliche Schutznormen sehr wünschenswert. Denn im Bereich der Bioethik sind europaweit sehr ernstzunehmende Umwälzungen zu beobachten.

Das bioethische Umfeld

Tun wir einen kurzen Blick ins europäische Ausland: In England ist die Praxis des Nahrungs- und Flüssigkeitsentzugs bei Wachkomapatienten seit dem am 4. Februar 1993 ergangenen höchstrichterlichen Urteil im Fall Tony Bland bereits etabliert. Tony Bland, der seit der Katastrophe im Fußballstadion von Hillsborough 1989 im apallischen Syndrom lag, war bei seinem Tod am 3. März 1993 auf 36 kg abgemagert. Der Official Solicitor hat Richtlinien veröffentlicht, denen zufolge bei geplantem Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug ein ähnliches gerichtliches Verfahren wie bei der Sterilisation eines Einwilligungsunfähigen eingehalten werden soll.

Nach Angaben des deutschen Betroffenen- und Angehörigenverbandes "Schädel- Hirnpatienten in Not e.V." erwacht etwa ein Drittel der Wachkomapatienten ohne langfristig bleibende Schäden, ein weiteres Drittel erwacht mit bleibenden Schäden unterschiedlicher Schwere, und ein Drittel stirbt, ohne aus dem Koma wiederzuerwachen. Interessanterweise ist im Frühjahr 1997 der Brite Andrew Devine aus achtjährigem Wachkoma erwacht - der Schicksalsgenosse von Tony Bland hatte sich wie dieser seit dem "Hillsborough Desaster" im Wachkoma befunden.

Im März 1997 berichtete die Londoner Times, eine 29-jährige Frau "dürfe" aufgrund eines Gerichtsbeschlusses durch Nahrungsentzug sterben. Aufsehen erregte, daß die Frau sich nicht im Wachkoma im eigentlichen Sinne befand, denn sie konnte bewegte Gegenstände durch Bewegung ihrer Augen verfolgen.

Und schließlich leitete mit dem im Dezember 1997 veröffentlichten "Green Paper" der Lordkanzler ein Gesetzgebungsverfahren ein, das auf dem umstrittenen Law Commission Report 231 basiert, und das die Verfahrensweise des Nahrungs- und Füssigkeitsentzugs bei Wachkomapatienten auf die festen Füße des "statutory law" stellen soll. Im gleichen Zuge soll möglicherweise fremdnützigen Eingriffen und sogar der Organentnahme der Weg geebnet werden.

Das "International Forum for Transplant Ethics" veröffentlichte am 1. November 1997 in der international renommierten Medizinzeitschrift "The Lancet" einen Beitrag, der die Organentnahme aus Wachkomapatienten in die Diskussion bringen soll. Daß diese Patienten gesetzlich als "lebend" eingestuft würden, sei ein Haupthindernis der Organentnahme, denn warte man ihren Tod ab, so würden die Organe für Transplantationszwecke unbrauchbar. Daher sei eine tödliche Injektion, da sie zu demselben Resultat führe wie der Entzug von Nahrung und Flüssigkeit, ethisch nicht grundsätzlich anders zu bewerten als dieser.

In den Niederlanden ist es nach mittlerweile jahrelanger Praxis nicht bei Euthanasie auf ausdrückliches Verlangen geblieben. Mindestens jede fünfte ärztliche Tötung in unserem Nachbarland, es sind Tausende, findet an einem Patienten statt, der nie darum gebeten hat. dpa meldete im Februar 1998, inzwischen werde bei 40 Prozent der geistig Behinderten, die jährlich in den Niederlanden sterben, der Tod durch den Arzt herbeigeführt.

Als das Europäische Patentamt 1996 der Michigan State University (USA) ein Patent auf "Zusammensetzungen für Euthanasie" an Säugetieren erteilte, war der Patenterteilung  ein Briefwechsel vorausgegangen, in dessen Verlauf die US-amerikanische Universität Patentschutz ausdrücklich auch für die Anwendung am Menschen verlangte. Nach unserem Patenteinspruch, der sich auf die Sittenwidrigkeit  berief, begründete der Pressesprecher des Patentamtes die Unumgänglichkeit der Patenterteilung mit der niederländischen Euthanasiepraxis. Das Einspruchsverfahren läuft noch.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Themen, die heute unter dem Sammelbegriff Bioethik eifrig diskutiert werden. Zulässigkeit und Grenzen von Präimplantationsdiagnostik, pränataler Diagnostik und Abtreibung sowie verbrauchende Embryonenfoschung mit Embryonen, die nach extrakorporaler Befruchtung übrig bleiben, gehören hierhin. Die passive und aktive Tötung behinderter Neugeborener wird ebenso debattiert wie die Verwertung abgetriebener Föten zu therapeutischen Zwecken, etwa wenn in das Gehirn von Parkinsonpatienten fötales Hirngewebe injiziert wird. 

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Debattenthemen ist die Bioethikkonvention, ihre Themen und ihre Lücken zu sehen.

Zurück zur Konvention

Die Bioethikkonvention greift nur eine beschränkte Auswahl solcher Themen auf, bei denen ein Konsens erzielbar schien. Zentrale Kritikpunkte, an denen sich die Debatte entzündete und die zu ablehnenden Voten und Änderungswünschen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, des Europäischen Parlamentes, des deutschen Bundestages und des Bundesrates führten, waren vor allem die weitgefaßte fremdnützige Forschung an nicht-einwilligungsfähigen Personen, die verbrauchende Embryonenforschung, Weitergabe genetischer Testergebnisse und Interventionen in die menschliche Keimbahn (Eugenik, Menschenzüchtung). Hier bietet die Konvention auch in ihrer endgültigen Fassung einen hinter dem hohen deutschen Niveau zurückbleibenden Schutz. Unverändert bestehen Einwände.

Unklare Begrifflichkeit

Die Konvention definiert die grundlegenden Begriffe "Mensch", "jeder" und "Person" nicht, denn man konnte sich nicht auf ihre Bedeutung und gegenseitige Abgrenzung einigen, so die Nr. 18 des Erläuternden Berichts. Dem jeweiligen nationalen Recht ist es nunmehr anheimgestellt, diese Begriffe für die Anwendung der Konvention zu definieren. Das aber ist unvereinbar mit dem Ziel international verbindlicher Mindeststandards in einem Bereich, in dem es entscheidend auf solche Klarheit ankommt - etwa bei der Frage, ob der menschliche Embryo ein "human being" (Mensch) ist, oder nicht. Und es ist unakzeptabel vor dem aktuellen Hintergrund bioethischer Philosophien, die bestimmten Menschen das "Person"-Sein abspricht. 

Keimbahnintervention 

Eine Keimbahnintervention ist nicht verboten, solange die Veränderung des Erbgutes der Nachkommenschaft nicht "Ziel" ist. Es besteht daher Spielraum für eine so weite Interpretation, daß "Menschenzüchtung" doch geschieht.

Fremdnützige Forschung an Einwilligungsunfähigen

Am umstrittensten war und ist die fremdnützige Forschung an nicht-einwilligungsfähigen Personen, die der Artikel 17, 2 bei "minimalem Risiko" und "minimaler Belastung" - beides offene und nirgends verbindlich definierte Begriffe - gestattet. Beunruhigen muß zudem die nebulöse Fassung des Forschungsziels: "die Forschung hat zum Ziel, durch eine spürbare Verbesserung des wissenschaftlichen Verständnisses für den Zustand, die Krankheit oder die Störung der Person dazu beizutragen, letztlich Ergebnisse zu erreichen, die geeignet sind, dem Betroffenen oder anderen Personen, die sich in der gleichen Altersstufe befinden oder die an der gleichen Krankheit oder Störung leiden oder sich in dem gleichen Zustand befinden, zu nutzen."

In der Anhörung des Rechtsausschusses am 25. März 1998 hat Erwin Deutsch darauf hingewiesen, wie überholt und unzureichend die Terminologie gerade hier sei. Denn in der Konvention suche man vergebens etwa nach aktuellen Begriffen wie dem der "kontrollierten klinischen Studie". Die Konvention befinde sich hier auf dem Stand der Nachkriegszeit.

Befürworter fremdnütziger Forschung an nicht-einwilligungsfähigen führen meist sehr plausible Beispiele mit nachvollziehbarem Forschungsziel und Forschungsbedarf an. Aber Beispiele definieren letztlich nicht, und wer den Schutzcharakter einer Vorschrift ermessen will, muß den "worst case" in Betracht ziehen. Wir sollten über den Einwand, auch heute sei ein Mißbrauch nicht ausgeschlossen, keinesfalls leichtfertig hinweggehen. Und ohnehin steht die Bestimmung im Widerspruch zum deutschen Grundgesetz, dem  Arzneimittelgesetz, dem Nürnberger Kodex und der Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes.

Embryonenforschung 

Verbrauchende Embryonenforschung ist nicht untersagt, nur die gezielte Erzeugung von Embryonen für Forschungszwecke. Die windelweiche Formulierung bedarf keiner weiteren Kommentierung: "Soweit das Recht Forschung an Embryonen in vitro zuläßt, gewährleistet es einen angemessenen Schutz des Embryos. Die Erzeugung menschlicher Embryonen für Forschungszwecke ist verboten."

In Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten, ist verbrauchende Forschung weiterhin möglich mit Embryonen, die bei In-vitro-Fertilisation übrigbleiben. Daß dieses "Übrigbleiben" massenhaft sein kann, hat die Vernichtung mehrerer Tausend tiefgefrorener Embryonen in Großbritannien im Juli 1996 deutlich gezeigt.

Das Klonprotokoll

Die Lückenhaftigkeit der Konvention wurde unübersehbar, als mit Dolly das erste durch Zellkerntransplantation geklonte Säugetier bekannt wurde. Eine Bestimmung, die das Klonen von Menschen untersagt, sucht man in der Bioethikkonvention vergebens. Es bedurfte eines eigenen, ursprünglich nicht vorgesehenen Zusatzprotokolls zur Konvention, um ein solches Klonverbot zu formulieren. Und dieses Zusatzprotokoll spricht ein explizites Klonverbot nur für das reproduktive Klonen aus, d.h. wenn das Ziel die Geburt eines geklonten Menschen ist, nicht aber für das Klonen menschlicher Embryonen, etwa als Lieferanten für genetisch identische Organe und Gewebe. Denn verboten ist "jede Intervention, die darauf gerichtet ist, einen Menschen zu erzeugen, der mit einem anderen lebenden oder toten Menschen genetisch identisch ist". Gleichzeitig wird aber in der Erläuterung Nummer 6 ausdrücklich gesagt, die Definition, was ein "Mensch" ("human being") ist, sei dem jeweiligen innerstaatlichen Recht überlassen.

Das Protokoll steht im Kontext der Bioethikkonvention, und die Konvention selbst bietet der Auffassung, unter "human being" sei auch der menschliche Embryo gemeint, keine Stütze, denn sie unterscheidet geradezu augenfällig zwischen "embryo" und "human being".  Ein eigener Artikel 18 handelt ausschließlich von "Embryonen" und nennt sie beim Namen, so unbefriedigend der ausgesprochene Schutz auch ist. An "Embryonen" nämlich darf unter auch im Erläuternden Bericht nicht näher beschriebenem "angemessenen Schutz" geforscht werden, "Embryonen" dürfen nicht ausschließlich für Forschungszwecke hergestellt werden.

Würde hingegen die Konvention menschliche Embryonen fraglos den "human beings" zurechnen, so kämen ihnen "dignity of the human being" (Menschenwürde) und "human rights" (Menschenrechte) zu, und es verböte sich dann von selbst die diskriminierende Sonderbehandlung unter einem eigenen Artikel mit im Vergleich zu den "human beings" stark reduziertem Schutzniveau. Dabei bleibt auch außer acht, daß innerhalb des Europarates keine Einigkeit darüber besteht, was überhaupt unter einem menschlichen Embryo zu verstehen ist. Weder die Konvention noch der Erläuternde Bericht verlieren ein Wort dazu. Im Gegenteil verweisen maßgebliche Teilnehmer des europäischen bioethischen Diskurses darauf, daß in Deutschland hier engere Sichtweisen als in anderen Ländern herrschten. Beispielsweise läßt sich Noelle Lenoir, Vorsitzende der EU-Bioethikberatergruppe und gleichzeitig des International Bioethics Committee der UNESCO, im Focus 8/1998 so zitieren: "Für die Deutschen beginnt 'der Mensch' bereits mit der Befruchtung, für andere erst mit der Geburt".

Um die gewagte Behauptung aufrechterhalten zu können, das Konprotokoll spreche ebenso wie das deutsche Embryonenschutzgesetz ein striktes Verbot des Klonens auch auf embryonaler Ebene aus, wurde in einer "vorläufigen Arbeitsübersetzung des Bundesministeriums der Justiz" kurzerhand "human being" nicht mehr als "Mensch", sondern als "menschliches Lebewesen" übersetzt. Soll mit der skurrilen Wortschöpfung "menschliches Lebewesen" etwa suggeriert werden, das Protokoll schütze auch Lebewesen, die zwar nicht "Mensch" im Vollsinne, irgendwie aber doch menschenähnlich sind, worunter mancher vielleicht menschliche Embryonen verstehen mag?

Auffällig ist, daß bei früheren deutschen Wiedergaben der Konvention der gleiche englische Begriff "human being" durchgängig korrekt als "Mensch" übersetzt ist (in den Artikeln 1, 2, 15). Und auch im Titel der Konvention wußte man seinerzeit "dignity of the human being" zutreffend als "Menschenwürde", nicht etwa als "Würde des menschlichen Lebewesens" zu übersetzen. Dies gilt für die "Vorläufige Arbeitsübersetzung des Bundesministeriums der Justiz (Stand: 19. November 1996)", ebenso wie für die "Vorläufige Arbeitsübersetzung der deutschen Delegation" (abgedruckt in der Bundestagsdrucksache 13/5435).

Im Februar 1998 erschien eine Informationsbroschüre des Justizministeriums mit einer neuen deutschen Übersetzung der Konvention: Nunmehr ist auch in den Artikeln 1, 2 und 15 von "menschlichen Lebewesen" die Rede. Diese irreführenden Sprachverrenkungen sind kabarettreif.

Das Beispiel des Klonprotokolls zeigt, daß dem Versprechen einer Anhebung ungenügender Standards der Konvention über Protokolle mit großer Skepsis zu begegnen ist.

Vorbehalte

Der Konvention beitretende Länder können Vorbehalte anmelden: nationale Gesetze, die hinter der Konvention zurückbleiben, können so in Kraft bleiben. Ein denkbares Beispiel wäre das englische Embryonengesetz. Wenn zahlreiche Länder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wird letztlich die ganze Konvention sinnlos, da "durchlöcherte" Mindeststandards eben nicht mehr international verbindlich wären.

Sogwirkung

Ist nun zu befürchten, daß die Konvention durch ihre niedrigeren Standards eine "Sogwirkung" auf höhere deutsche Standards ausüben wird? Dies wird immer wieder unter Berufung auf Artikel 27, der ausdrücklich höhere nationale Schutzniveaus für zulässig erklärt, abgestritten. Doch wie steht es mit Stichworten wie: Forschungs- und Wirtschaftsstandort, Chancengleichheit, oder "es ist unethisch, daß wir Deutsche Forschungsergebnisse nutzen, die im Ausland zustandegekommen sind"?

Dafür ein Beispiel. Eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft - maßgebliches Instrument deutscher Forschungspolitik - 1996 herausgegebene Streitschrift "Forschungsfreiheit" kritisiert massiv das deutsche Embryonenschutzgesetz - das doch gewöhnlich unter dem Vorzeichen des großen gesellschaftlichen Konsenses betrachtet wird -, lobt aber das britische Embryonen-Gesetz. Die DFG fordert Forschung an menschlichen Embryonen: "Diese Forschung muß auch das Risiko in Kauf nehmen, daß ein Embryo die dazu notwendigen Untersuchungen nicht überlebt, doch macht das Embryonenschutzgesetz solche Forschung unmöglich". In Wahrheit kann jedoch keine Rede davon sein "daß ein Embryo die ... Untersuchungen nicht überlebt" - seriöse Forschung basiert auf statistisch aussagefähigen Versuchsreihen, die Abertausende von Embryonen "nicht überleben". Die DFG fordert also tatsächlich verbrauchende Embryonenforschung in großem Maßstab.

Die DFG beklagt weiterhin, es sei " der Vorwurf 'gesetzgeberischer Heuchelei' zu erheben, wenn Forschung mit Embryonen in Deutschland verboten ist, die Früchte derartiger in anderen Ländern durchgeführten Arbeiten aber angewandt werden dürfen".

Eine Sogwirkung ist also nicht erst für eine ferne Zukunft zu befürchten, sie ist heute bereits manifest.

Auch im europäischen Ausland übt die Bioethikkonvention eine Sogwirkung zur Anpassung nach unten aus. Beispiel: Mit dem "Green Paper" vom Dezember 1997 wurde in England eine Gesetzgebung u.a. zur fremdnützigen Forschung an Einwilligungsunfähigen initiiert, unter ausdrücklicher Berufung auf die Bioethikkonvention. Damit entfaltet diese, ohne überhaupt schon in Kraft, geschweige denn von Großbritannien ratifiziert zu sein, Wirkung gegen - noch - restriktivere derzeitige Gesetze.

Wie soll es weitergehen?

Die Abgeordneten Altmaier, Catenhusen und Dr. Schmidt-Jortzig haben im Februar 1998 einen interfraktionellen Antrag vorgelegt, der der Bundesregierung die baldige Unterzeichnung der Konvention empfiehlt. 

Zusammen mit meinen Kollegen Dr. Wodarg und Beck habe ich ebenfalls einen interfraktionellen Antrag formuliert, dessen Anliegen es ist, uns keinem Zeitdruck zur Zeichnung der Konvention zu unterwerfen, sondern die Zeichnung vielmehr von einigen Bedingungen abhängig zu machen, die einem möglichst hohen Schutzniveau dienen. Dazu gehören etwa die wirksame Entfaltung der in der Konvention nur generell angesprochenen Prinzipien in den abzuwartenden Zusatzprotokollen und die Einräumung einer Möglichkeit der Individualklage vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.

Es ist des weiteren auch abzuwarten, inwiefern Signatarstaaten der Konvention von der bis zum Zeitpunkt der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde gegebenen Möglichkeit der Vorbehalte nach Artikel 36 Gebrauch machen und so die Mindeststandards der Konvention unterlaufen. Gleichermaßen bedeutungsvoll für das tatsächliche internationale Schutzniveau ist nicht nur, daß die Zusatzprotokolle möglichst weitgehend unseren deutschen Vorstellungen entsprechen, sondern daß sie dann auch von möglichst allen Signatarstaaten der Konvention vorbehaltlos ratifiziert werden. Denn die Signatarstaaten der Konvention sind keineswegs automatisch gehalten, auch die Protokolle zu zeichnen.

Eine Teilnahme an der Formulierung der Zusatzprotokolle ist Deutschland auch im Falle der vorläufigen Nichtunterzeichnung der Konvention sowohl aus formalen wie auch aus politischen Gründen unbenommen, wie das Diakonische Werk der EKD in seiner Stellungnahme vom 24. März 1998 überzeugend darlegt.

Ich bin überzeugt, daß ein solches Vorgehen den deutschen Einfluß auf die weiteren Verhandlungen stärker geltend macht und einen besseren Beitrag zur Erreichung eines europaweit möglichst hohen Schutzniveaus leistet.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hubert Hüppe, Jahrgang 1956, ist Mitglied im Ausschuß für Gesundheit und Sprecher der Initiativgruppe "Schutz des menschlichen Lebens" innerhalb der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.


